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Liebe Mandanten, 

wir freuen uns Ihnen heute die neueste Ausgabe für das Jahr 2023 

unseres Mandantenrundschreibens mit den neusten Tipps und 

Änderungen im Steuerrecht zusenden zu dürfen. 

 

Sollten Sie unsere Informationen zukünftig lieber per E-Mail erhalten 

wollen oder einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch 

wünschen, rufen Sie uns unter der 09971 / 85190 an oder schreiben 

Sie uns eine Mail an cham@jgp.de. 

 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihre Sozietät Jürgen Geiling & Partner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflationsprämie für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstleistungsverhältnissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im Oktober 2022 eingeführte Inflationsausgleichsprämie ist eine 

freiwillige Leistung des Arbeitgebers und kann in einer Höhe von bis zu 3.000 

€ (Teilzahlungen sind möglich) steuer- und sozialabgabenfrei an Mitarbeiter 

bis zum 31.12.2024 ausgezahlt werden. Sie ist zusätzlich zum ohnehin 

geschuldeten Arbeitslohn zu zahlen und es darf sich dabei nicht um eine 

Entgeltumwandlung handeln.  

 

Für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhältnissen ist ein wichtiger Aspekt, 

dass die Prämie für jedes Dienstverhältnis gesondert in Anspruch 

genommen werden kann. Das bedeutet, wenn ein Arbeitnehmer mehrere 

aufeinanderfolgende oder nebeneinander bestehende Dienstverhältnisse 

 
SteuerNEWS 

 

 

1-%-Regelung bei 

Handwerkerfahrzeug 
Mehr dazu auf Seite 2 

Inhaltsverzeichnis 

Inflationsprämie für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstleistungsverhältnissen .................................................1 
1-%-Regelung bei Handwerkerfahrzeug .............................................................................................................2 
Kinderbetreuungskosten: Haushaltszugehörigkeit als Voraussetzung für steuerlichen Abzug .........................2 
Entwurf zum Wachstums-Chancengesetz ...........................................................................................................2 
Österreichische Sozialversicherungsbeiträge nicht in Deutschland absetzbar ..................................................3 
Kein besonderes Nutzungsrecht erforderlich für Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen ......................4 
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Beschluss des Regierungsentwurfs ..................................................................4 
Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen .....................................................................................................4 
Steuerhinterziehungsbekämpfung: Online-Vermietungsportale im Fokus .........................................................5 
Außerbilanzielle Korrekturen beeinflussen Gewinngrenze für Investitionsabzugsbeträge nicht .......................5 
Erstattete Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ..................................................................................5 
Verlustrücktrag im Entstehungsjahr ohne Doppelverwendung ...........................................................................6 
Pauschalisierung der Lohnsteuer für geringfügig Beschäftigte ..........................................................................6 
Bewertung lebenslänglicher Nutzungen in der Erbschaftsteuer .........................................................................6 
Fortführung der Geschäftsführertätigkeit nach Beginn der Versorgungszahlungen ..........................................6 
Keine Anzeige der Aufnahme des Betriebs einer kleinen Photovoltaikanlage ...................................................7 
 

 



 

2  SEPTEMBER | OKTOBER 2023 

hat, kann er von jedem Arbeitgeber die steuerfreie Prämie in voller Höhe 

erhalten. 

 

Dies gilt auch, wenn die Dienstverhältnisse mit unterschiedlichen 

Arbeitgebern verbundener Unternehmen bestehen. Arbeitgeber müssen 

nicht prüfen, ob ihre Arbeitnehmer die Prämie bereits bei einem anderen 

Arbeitgeber erhalten haben. Bei mehreren aufeinanderfolgenden 

Arbeitsverhältnissen mit demselben Arbeitgeber wird die Steuerbefreiung 

jedoch nur einmalig gewährt. 

 

Das Bundesfinanzministerium stellt diese und andere Besonderheiten auch 

in einem ausführlichen FAQ klar: https://www.bundesfinanzministerium.de - 

Service - FAQ und Glossar 

 

 

BMF, Homepage - FAQ 

(DW20230902) 

 

 

1-%-Regelung bei 
Handwerkerfahrzeug 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 

31.5.2023 entschieden, dass die 1-%-Regelung 

auch auf ein als LKW eingestuftes, zweisitziges 

„Handwerkerfahrzeug“ anzuwenden ist, wenn es für 

private Fahrten genutzt wird. 

 

Ein Hausmeisterservice hatte zwei Fahrzeuge in 

seinem Betriebsvermögen: einen Mercedes Benz 

Vito und einen Multicar M26 Profiline. Er hatte kein 

weiteres Fahrzeug in seinem Privatvermögen und 

erklärte keine Entnahme wegen einer möglichen 

Privatnutzung der Fahrzeuge. 

 

Aufgrund der Sachlage, dass der Steuerpflichtige 

kein privates Fahrzeug besaß, ging das Finanz-amt 

davon aus, dass der Mercedes Benz Vito auch 

privat genutzt wurde und wandte die 1-%-Regelung 

an, obwohl das Fahrzeug als LKW eingestuft und 

nur mit zwei Sitzen ausgestattet war. Die 

darauffolgende Klage des Eigentümers wurde vom 

Finanzgericht abgewiesen, was auch durch den 

BFH bestätigt wurde. 

 

BFH, Urt. v. 31.5.2023 – X B 111/22 

(DW20230903) 

Kinderbetreuungskosten: Haushaltszugehörigkeit als 
Voraussetzung für steuerlichen Abzug 
 

Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 

11.5.2023 eine Entscheidung in Bezug auf die 

steuerliche Absetzbarkeit von 

Kinderbetreuungskosten getroffen. Der Fall betraf 

einen Vater, der getrennt von der Mutter seiner 

Tochter lebte. Er versuchte, die Hälfte der 

Betreuungskosten für Kindergarten und Schulhort als 

Sonderausgaben von der Steuer abzusetzen. Das 

Finanzamt lehnte dies jedoch ab, da die Tochter nicht 

zum Haushalt des Vaters gehörte. 

 

Das Gericht entschied, dass die von ihm getragenen 

Kosten nicht als Sonderausgaben abgezogen werden 

können, da die Tochter nicht zu seinem Haushalt 

gehörte. Die Richter stellten fest, dass die geltende 

Regelung nicht gegen das Grundgesetz verstößt.  

 

 

 

 

Sie argumentierten, dass die Regelung darauf 

abzielt, die finanzielle Belastung von Eltern zu 

mindern, die ihre Kinder in ihrem eigenen Haushalt 

betreuen und erziehen. 

 

Darüber hinaus wurde in der Entscheidung darauf 

hingewiesen, dass der Vater bereits einen Freibetrag 

für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 

Ausbildungsbedarf erhielt. Dieser Freibetrag war 

höher als die von ihm getragenen Betreuungskosten. 

Aufgrund dieser Umstände wurde die Revision des 

Vaters als unbegründet zurückgewiesen. 

 

 

 

BFH, Urt. v. 11.5.2023 – III R 9/22 

(DW20230904) 
 

 

Entwurf zum Wachstums-Chancengesetz 

Am 17.7.2023 wurde der Referentenentwurf für das 

Wachstumschancengesetz veröffentlicht. Es soll die 

allgemeine wirtschaftliche Situation für deutsche 

Unternehmen verbessern, zu Investitionen anregen, 

das Steuer-system an zentralen Stellen vereinfachen 

sowie Steuerschlupflöcher aufdecken und 

beseitigen. Die wichtigsten Punkte haben wir im 

Folgenden für Sie zusammen-gefasst: 

 

• Einführung einer neuen Freigrenze für 

Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 

i.H. von 1.000 € (ab VZ 2024). 

 

• Aufwendungen für Geschenke an 

Nichtarbeitnehmer sollen zukünftig i.H. bis 50 

€/Person gewinnmindernd berücksichtigt werden 

können – (für Wirtschaftsjahre nach dem 

31.12.2023). 
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• Die Zinsabzugsbeschränkung soll an die 

Vorgaben der Anti-Tax-Avoidance-Directive 

(ATAD) angepasst werden (ab VZ 2024). 

 

• Anhebung des Werts für sofort vollständig 

abzugsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter 

auf 1.000 €, sowie Anhebung der Betragsgrenze 

für den GWG-Sammelposten auf 5.000 €. Die 

Abschreibungsdauer soll von 5 auf 3 Jahre 

verringert werden (gilt für GWG, die nach dem 

31.12.2023 angeschafft werden). 

 

• Sonderabschreibungen bei Betrieben mit einer 

Gewinngrenze von 200.000 €/Jahr im Vorjahr 

der Investition (bisher 100.000 €). Zukünftig 

sollen nun 50 % (aktuell 20 %) der 

Investitionskosten abgeschrieben werden 

können – (gilt für Anschaffung von 

Wirtschaftsgütern nach 31.12.2023). 

 

• Anhebung des Freibetrags für Zuwendungen des 

Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für 

Betriebsveranstaltungen auf 150 € (bisher 110 

€) (ab VZ 2024). 

 

• Verpflegungsmehraufwendungen: 

o An Tagen, an denen der Arbeitnehmer 24 

Stunden abwesend ist, steigt der Betrag 

von 28 € auf 30 €. 

o Bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit 

sowie für den An- und Abreisetag einer 

mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit erhöht 

sich der Betrag auf 15 € (zzt. 14 €) (ab VZ 

2024). 

 

• Die Fünftelungsregelung, die bisher von 

Arbeitgebern zur Berücksichtigung von 

Tarifermäßigungen für bestimmte Arbeitslöhne 

angewendet wurde, wird aufgrund ihrer 

Komplexität nicht mehr von diesen durchgeführt. 

Die Arbeitnehmer müssen diese Vergünstigung 

im Veranlagungsverfahren selbst beantragen 

(ab Lohnsteuerabzug 2024). 

 

• Geplant ist eine Ausdehnung des 

Verlustrücktrags, der durch das Vierte Corona-

Steuerhilfegesetz bereits auf zwei Jahre 

verlängert wurde. Diese Verlängerung soll nun 

um ein weiteres Jahr auf insgesamt drei Jahre 

erweitert werden (ab VZ 2024). 

 

• Erweiterter Verlustvortrag: Für die VZ 2024 bis 

2027 soll die Mindestgewinnbesteuerung keine 

Anwendung finden, wodurch der Verlustvortrag 

in diesen Zeiträumen unbegrenzt sein soll. 

Danach gilt die Mindestgewinnbesteuerung 

wieder, allerdings mit erhöhten Sockelbeträgen 

von 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € für Ehegatten (ab 

VZ 2024). 

 

• Versorgungsfreibetrag: Beginnend mit dem 

Jahr 2023 soll der steuerfreie Anteil von 

Versorgungsbezügen langsamer reduziert 

werden, mit einer jährlichen Verringerung des 

Prozentsatzes um 0,4 statt 0,8 Prozentpunkte. 

Der Höchstbetrag und der zusätzliche Betrag 

sinken jährlich um 30 € bzw. 9 € (ab VZ 2023). 

 

• Rentenbesteuerung: Ab 2023 steigt der zu 

versteuernde Anteil der Rente jährlich um 0,5 % 

statt 1 %, beginnend mit 82,5 % im Jahr 2023, 

bis 100 % im Jahr 2058 erreicht sind (ab VZ 

2023). 

 

• Die jährliche Reduzierung des 

Altersentlastungsbetrags soll halbiert werden, 

sowohl in Bezug auf den anzuwendenden 

Prozentsatz (von 0,8 auf 0,4 Prozentpunkte) als 

auch auf den Höchstbetrag (von 38 € auf 19 €) 

(ab VZ 2023). 

 

• Anhebung der Freigrenze für private 

Veräußerungsgeschäfte auf 1.000 € je 

Steuerpflichtigen (ab VZ 2024). 

 

• Alle Personengesellschaften sollen die 

Möglichkeit erhalten, zur 

Körperschaftsbesteuerung zu wechseln (ab Tag 

der Verkündung). 

 

• Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung für 

Grundstücksunternehmen durch die Erhöhung 

der Unschädlichkeitsgrenze von 10 % auf 20 

% (ab Erhebungszeitraum 2023). 

 

• Das neue Klimaschutz-

Investitionsprämiengesetz bietet 

Unternehmen, die bestimmte Voraussetzungen 

erfüllen, eine Prämie von 15 % für Investitionen, 

die die Energieeffizienz verbessern. 

Voraussetzung: Das einzelne Wirtschaftsgut 

kostet mehr als 10.000 € und die Ge-

samtsumme der Investitionen beträgt 

mindestens 50.000 € – (gilt für Investitionen ab 

Tag der Verkündung und Abschluss vor dem 

1.1.2028). 

 

• Ist-Besteuerung: Die Umsatzgrenze soll ab 

2024 von 600.000 auf 800.000 € angehoben 

werden (ab Besteuerungszeitraum 2024). 

 

• Die Buchführungspflicht für gewerbliche 

Unternehmen sowie Land- und Forstwirte soll 

zukünftig erst ab einem Gesamtumsatz von 

800.000 € (bisher 600.000 €) oder einem Gewinn 

von 80.000 € (bisher 60.000 €) bestehen (für 

Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2023). 

 

• Steuerpflichtige, die jährlich mehr als 500.000 € 

Überschusseinkünfte erzielen, müssen 

dazugehörige Unterlagen 6 Jahre lang 

aufbewahren. Diese Grenze soll auf 600.000 € 

erhöht werden (gilt ab VZ 2024). 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen 

vorläufigen Gesetzesentwurf handelt. Die 

Zustimmung durch den Bundesrat ist für den 

15.12.2023 geplant, entsprechend ist noch mit An-

passungen zu rechnen, über die wir Sie weiterhin 

informieren werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMF, Referentenentwurf v. 17.7.2023 

(DW20230901) 

 

 

Österreichische Sozialversicherungsbeiträge nicht in Deutschland absetzbar 

Beiträge zur österreichischen Sozialversicherung 

können in Deutschland nicht als Sonderausgaben 

abgesetzt werden, um das zu versteuernde 

Einkommen zu senken. Ferner erfolgt keine 

Berücksichtigung im Rahmen des 

Progressionsvorbehalts. So entschied der 

Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Beschluss vom 

22.2.2023. 

Im konkreten Fall ging es um eine in Deutschland 

ansässige, unbeschränkt Steuerpflichtige, die im 

Jahr 2015 vom Finanzamt zur Einkommensteuer 

veranlagt wurde. Neben ihren in Deutschland 

erwirtschafteten Einkünften hatte sie in Österreich 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit erzielt. 

 

Die Steuerpflichtige beantragte, die österreichischen 

Sozialversicherungsbeiträge bei der Ermittlung des in 

Deutschland steuerpflichtigen Einkommens als 

Sonderausgaben zu berücksichtigen. Das Gericht 

entschied, dass dies nicht möglich sei. Eine erneute 

Berücksichtigung in Deutschland würde zu einer 

doppelten steuerlichen Begünstigung führen und 

wäre damit unzulässig. Das 

Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 

Deutschland und Österreich verhindert dies. 

 

 

BFH, Urt. v. 22.2.2023 – I R 55/20 

(DW20230905)
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Kein besonderes Nutzungsrecht erforderlich für Steuerermäßigung bei Handwerkerleistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 

20.4.2023 ging es um die Steuerermäßigung für die 

Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen gemäß 

des Einkommensteuergesetzes. 

 

Im konkreten Fall bewohnte ein Sohn zeitweise eine 

Dachgeschosswohnung, die im Eigentum seiner 

Mutter stand. Während dieser Zeit ließ er das Dach 

des Hauses sanieren, und erhielt eine Rechnung auf 

seinen Namen. Anschließend machte er die Kosten 

dafür in seiner Einkommensteuererklärung als 

haushaltsnahe Dienstleistungen geltend. Das 

Finanzamt lehnte die Berücksichtigung der Kosten 

ab, woraufhin der Sohn klagte. 

 

Der BFH entschied zugunsten des Sohnes. Er stellte 

klar, dass für die Inanspruchnahme der 

Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen neben 

der tatsächlichen Führung eines Haushalts kein 

besonderes Nutzungsrecht des Steuerpflichtigen 

erforderlich ist.  

Der Steuerpflichtige kann also auch in unentgeltlich 

überlassenen Räumlichkeiten einen Haushalt führen. 

Zudem kann die Steuermäßigung auch in Anspruch 

genommen werden, wenn sich der Steuerpflichtige 

gegenüber einem Dritten zur Tragung der 

Aufwendungen für die Handwerkerleistungen 

verpflichtet hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 20.4.2023 – VI R 23/21 

(DW20230906)

 

 

Zukunftsfinanzierungsgesetz – Beschluss des Regierungsentwurfs 

• Das Bundeskabinett hat am 16.8.2023 den 

Regierungsentwurf für ein sogenanntes 

Zukunftsfinanzierungsgesetz beschlossen. Ziel 

ist es, insbesondere Start-ups, 

Wachstumsunternehmen sowie kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zum 

Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital 

zu erleichtern. Aus steuerlicher Sicht enthält der 

Gesetzentwurf im Wesentlichen Änderungen bei 

der Mitarbeiterkapitalbeteiligung: 

 

• Erhöhung des Freibetrags für 

Mitarbeiterkapitalbeteiligungen von derzeit 1.440 

€ auf 5.000 €. Bis zu 2.000 € können Mitarbeiter 

die Beteiligungen durch Gehaltsumwandlung 

finanzieren. 

 

• Einführung einer Haltefrist von 3 Jahren zur 

Beibehaltung der Steuerfreiheit. Andernfalls 

erfolgt eine Versteuerung bei Verkauf, da die 

steuerfreien geldwerten Vorteile nicht zu den 

Anschaffungskosten gerechnet werden. Dies gilt 

auch dann, wenn der Arbeitnehmer zu mehr als 

1 % am Unternehmen des Arbeitgebers beteiligt 

ist.  

 

• Ferner sind folgende Änderungen zur 

aufgeschobenen Besteuerung der geldwerten 

Vorteile aus Vermögensbeteiligungen von 

Arbeitnehmern geplant: 

 

• Anteilsvergabe: Nicht nur Arbeitgeber, sondern 

auch Gründungsgesellschafter können 

steuerbegünstigte Anteile vergeben. 

 

• Definition des Arbeitgeberunternehmens: 

Unternehmen, die zum gleichen Konzern 

gehören, gelten ebenfalls als Arbeitgeber. 

 

• KMU-Definition: Unternehmen mit weniger als 

500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 

maximal 100 Mio. € oder einer Bilanzsumme von 

maximal 86 Mio. € gelten als KMU. 

 

• Zeitliche Erweiterung des Schwellenwerts: Die 

zeitliche Grenze für die Förderung wird von 2 auf 

7 Jahre ausgedehnt. Unternehmen können die 

Förderung erhalten, wenn sie in den letzten 6 

Jahren die festgelegten Schwellenwerte nicht 

unterschritten haben. 

 

• Gründungszeitraum: Der relevante 

Gründungszeitraum eines Unternehmens, der 

für die Beteiligung berücksichtigt wird, wird von 

12 auf 20 Jahre vor der Beteiligung verlängert. 

 

• Besteuerung von Vermögensbeteiligungen: Die 

Steuer für den geldwerten Vorteil aus 

Vermögensbeteiligungen wird spätestens 20 

Jahre nach der Übertragung fällig anstatt nach 

12 Jahren. Dies gilt auch für Beteiligungen, die 

vor 2024 übertragen wurden. 

 

• Leaver-Events: Wenn ein Mitarbeiter das 

Unternehmen verlässt und seine Anteile 

zurückgibt, wird nur der tatsächlich gezahlte 

Betrag besteuert. 

 

• Dry-income-Problematik: Um das Problem zu 

lösen, dass Mitarbeiter Steuern auf ihre Anteile 

zahlen müssen, ohne Geld dafür erhalten zu 

haben, kann der Arbeitgeber die Steuern 

übernehmen. Die Besteuerung wird dann erst 

fällig, wenn die Anteile verkauft werden. 

 

• Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei um 

einen vorläufigen Gesetzesentwurf. Die 

Zustimmung durch den Bundesrat ist für den 

15.12.2023 geplant, entsprechend ist noch mit 

Anpassungen zu rechnen, über die wir Sie 

weiterhin informieren werden. 

 

 

 

 

Kabinettsbeschluss, Regierungsentwurf v. 16.8.2023 

(DW20231001)

 

Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10.5.2023 eine 

Entscheidung zum Thema Vorsteuerabzug bei 

Betriebsveranstaltungen getroffen. Ein Verband in 

der Rechtsform eines eingetragenen Vereins 

organisierte im Dezember 2015 eine 

Weihnachtsfeier. Für diese Feier mietete der 

Verband ein Kochstudio, in dem die Teilnehmer ein 

gemeinsames Abendessen zubereiteten. Die Kosten 

für diese Veranstaltung beliefen sich auf etwa 5.000 

€. 

 

Der Verband beantragte anschließend den 

Vorsteuerabzug für diese Kosten. Das Finanzamt 

lehnte den Antrag ab und argumentierte, dass 

Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen durch 

den privaten Bedarf der Arbeitnehmer veranlasst 
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sind, besonders wenn die Kosten pro Arbeitnehmer 

110 € übersteigen. Der Verband gab zu bedenken, 

dass bestimmte Kosten, wie die Miete des 

Kochstudios, nicht in die 110 €-Berechnung 

einfließen sollten. 

 

Der BFH bestätigte die Ansicht des Finanzamts und 

des Finanzgerichts und entschied, dass der 

Vorsteuerabzug nicht zulässig ist. Laut BFH werden 

Betriebsveranstaltungen als Leistung für den privaten 

Bedarf des Personals betrachtet, unabhängig von 

ihrem Beitrag zur Verbesserung des Betriebsklimas. 

 

 

BFH, Urt. v. 10.5.2023 – V R 16/21 

(DW20231002) 

 

 

 

Steuerhinterziehungsbekämpfung: Online-Vermietungsportale im Fokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hamburger Steuerfahndung hat zu steuerlichen 

Kontrollzwecken erneut Zugriff auf die Daten eines 

Vermittlungsportals für Buchung und Vermittlung von 

Unterkünften erhalten. Anlass war ein internationales 

Gruppenersuchen, aktuelle Daten zu deutschen 

Vermietern, die über Internetplattformen Wohnraum 

anbieten, anzufordern. 

 

Die Daten werden aktuell an die Steuerverwaltungen 

der Bundesländer verteilt, wodurch diese wiederum 

die erklärten Einkünfte mit den erhaltenen Daten 

abgleichen können. Aktuell liegen Daten zu 

Vermietungsumsätzen von ca. 56.000 Anbietern mit 

einem Gesamtumsatzvolumen von mehr als 1 Mrd. € 

vor. Bereits 2020 hatte Hamburg durch ein 

internationales Gruppenersuchen eine Herausgabe 

von Daten erstritten. Die Auswertung der damaligen 

Daten des Vermittlungsportals führte in den 

Kalenderjahren 2021 und 2022 bundesweit zu 

Mehrsteuern in Höhe von ca. 4 Mio. €.  

 

Anmerkung: Steuerpflichtige, die sich über Umfang 

und der steuerlichen Relevanz derartiger Einkünfte 

nicht im Klaren waren, sollten umgehend mit ihrem 

steuerlichen/rechtlichen Berater Kontakt aufnehmen. 

 

 

PM Finanzbehörde Hamburg v. 6.7.2023 

(DW20230903)

 

 

Außerbilanzielle Korrekturen beeinflussen Gewinngrenze für Investitionsabzugsbeträge nicht 

Um einen Investitionsabzugsbetrag für künftig 

geplante Investitionen nutzen zu können, darf der 

maßgebliche Gewinn von 200.000 € im Wirtschaftsjahr 

nicht überschritten werden. 

 

In einem Fall des FG Baden-Württemberg (FG) kam es 

diesbezüglich zu Streitigkeiten zwischen einer 

Gewerbetreibenden und dem Finanzamt. Grund dafür 

war die Auffassung des zuständigen Finanzamts, dass 

außerbilanzielle Korrekturen der Steuerbilanz bei der 

Ermittlung des Gewinns zu berücksichtigen seien. 

Durch diese Korrekturen (Hinzurechnung von nicht 

abziehbaren Betriebsausgaben und nicht abziehbarer 

Gewerbesteuer) wurde die Gewinngrenze um mehr als 

9.000 € überschritten. 

 

Das FG entschied im Fall zugunsten der 

Steuerpflichtigen, entgegen des BMF-Schreibens v. 

15.6.2022, auf dessen Entscheidung sich das 

Finanzamt berief. Es entschied, dass außerbilanzielle 

Korrekturen des Finanzamts die Gewinngrenze nicht 

beeinflussen. Entscheidend sei der 

Steuerbilanzgewinn und nicht der steuerliche Gewinn.  

 

Wichtiger Hinweis: Dieses Urteil des FG Baden-

Württemberg ist noch nicht final. Das Finanz-amt hat 

Revision gegen das Urteil eingelegt, sodass eine 

endgültige Entscheidung durch den Bundesfinanzhof 

(BFH – X R 14/23) noch aussteht. Entsprechende Fälle 

sollten daher verfahrensrechtlich durch Einspruch und 

Antrag auf Ruhen des Verfahrens offengehalten 

werden. 

 

FG Baden-Württemberg, Urt. v. 2.5.2023 – 10 K 1873/22 

(DW20231004) 

 

 

 

 

Erstattete Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 

22.3.2023 eine Entscheidung zur steuerlichen 

Behandlung erstatteter Beiträge zur Kranken- und 

Pflegeversicherung getroffen. Es wurde festgestellt, 

dass solche Erstattungen, die aufgrund einer 

Rückabwicklung oder rückwirkenden Umstellung 

eines Sozialversicherungsverhältnisses erfolgen, mit 

den entsprechenden Aufwendungen verrechnet und 

dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet 

werden müssen. Diese Regelung gilt unabhängig 

davon, ob im Jahr der Erstattung noch eine Änderung 

der Steuerbescheide der vorherigen Zahlungsjahre 

möglich ist. 

 

Darüber hinaus hat das Gericht entschieden, dass 

die Regelungen zur Verrechnung und Hinzu-

rechnung erstatteter Sonderausgaben nicht gegen 

das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot oder 

den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen. 

Steuerpflichtige können sich also nicht darauf 

berufen, dass sie aufgrund der ursprünglichen 

Regelung nicht mit einer solchen steuerlichen 

Behandlung gerechnet haben. 

 

Im vorliegenden Fall erhielt ein Ehepaar eine 

Erstattung für mehrere Jahre ihrer Beiträge zur 

Kranken- und Pflegeversicherung. Das Ehepaar 

hatte gegen ein Urteil der Vorinstanz Revision 

eingelegt, in dem diese Erstattung steuerlich 

berücksichtigt worden war. Mit der Entscheidung des 

BFH wurde diese Revision als unbegründet 

zurückgewiesen. 

 

 

BFH, Urt. v. 22.3.2023 – X R 27/21 

(DW20231005)
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Verlustrücktrag im Entstehungsjahr ohne Doppelverwendung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit einem Urteil vom 

3.5.2023 eine Klärung im Bereich des 

Verlustrücktrags vorgenommen. Es wurde 

entschieden, dass, wenn negative Einkünfte in einem 

Jahr entstehen und in das vorherige Jahr 

zurückgetragen werden, sie im Jahr ihrer Entstehung 

nicht mehr berücksichtigt werden können. Dies 

bedeutet, dass diese Verluste nur für eines der 

beiden Jahre geltend gemacht werden können. 

 

Der konkrete Fall, der zu dieser Entscheidung führte, 

betraf die Frage, wie ein negativer Ge-samtbetrag der 

Einkünfte in einem Jahr behandelt wird, 

insbesondere im Hinblick auf einen 

Kirchensteuererstattungsüberhang. Es gab 

Unklarheiten darüber, ob dieser negative 

Gesamtbetrag einen solchen Überhang ausgleichen 

kann, wenn die negativen Einkünfte bereits im 

vorherigen Jahr durch den Verlustrücktrag 

berücksichtigt wurden. 

 

Der BFH hat diese Frage nun geklärt und festgestellt, 

dass Verluste, die in das vorherige Jahr 

zurückgetragen wurden, im Jahr ihrer Entstehung 

nicht mehr berücksichtigt werden können. In dem 

konkreten Fall bedeutet das, dass sie nicht zur 

Ausgleichung eines 

Kirchensteuererstattungsüberhangs im 

Entstehungsjahr verwendet werden können. Das 

ursprüngliche Urteil des Finanzgerichts München 

wurde vom BFH aufgehoben. 

 

 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 3.5.2023 – IX R 6/21 

(DW20231006) 

 

 

Pauschalisierung der Lohnsteuer für geringfügig Beschäftigte

Im Urteil des Bundesfinanzhofs vom 9.8.2023 wurde 

klargestellt, dass die Pauschalierung der Lohnsteuer 

für geringfügig Beschäftigte an bestimmte 

Voraussetzungen geknüpft ist. 

 

Das Gericht entschied, dass Arbeitgeber die 

Lohnsteuer für geringfügig Beschäftigte nur dann 

pauschalieren können, wenn der Arbeitnehmer auch 

sozialversicherungsrechtlich als geringfügig 

Beschäftigter gilt. Für Arbeitgeber bedeutet dies, 

dass sie sicherstellen müssen, dass ihre geringfügig 

Beschäftigten korrekt bei der Sozialversicherung 

gemeldet sind, wenn sie die Vorteile der pauschalen 

Lohnsteuer nutzen möchten. 

 

 

 

 

BFH, Urt. v. 9.8.2023 – VI B 1/23 

(DW20231007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung lebenslänglicher Nutzungen in der Erbschaftsteuer 

Bei der Übertragung von Vermögen und der 

anschließenden Erbschaftsteuerberechnung stand 

kürzlich ein spezieller Fall vor dem Finanzgericht 

Köln zur Verhandlung. 

 

Ein Vater hatte Vermögen auf seine Kinder 

übertragen, behielt sich jedoch ein lebenslanges 

Nießbrauchsrecht vor. Dies bedeutet, dass er 

weiterhin die Einnahmen aus dem Vermögen, wie 

Mieteinnahmen, für sich beanspruchen konnte. Für 

die steuerliche Bewertung wurde der Wert des 

Nießbrauchs – der den zu versteuernden Erwerb 

reduziert – durch Multiplikation des Jahreswertes der 

Einnahmen mit einem vom Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) festgelegten Vervielfältiger ermittelt. 

Dieser Vervielfältiger lehnt sich an die statistische 

Lebenserwartung an. 

 

Die Steuerpflichtigen brachten vor, dass die 

angewandte Methode zur Ermittlung des 

Vervielfältigers nicht korrekt sei. Ihrer Meinung nach, 

sollte die Berechnung nicht allein auf der allgemeinen 

statistischen Lebenserwartung basieren, sondern 

zusätzliche Kriterien berücksichtigen. 

 

Das Finanzgericht Köln gab dieser Argumentation 

nicht statt. Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) 

wurde zugelassen, der nun über die Richtigkeit der 

derzeitigen Berechnungsmethodik entscheiden wird. 

Der Fall könnte weitreichende Bedeutung erlangen, 

da zusätzlich die Frage zu klären ist, ob die 

Verwendung geschlechtsdifferenzierender 

Sterbetafeln gegen das spezielle Gebot der 

Gleichbehandlung von Mann und Frau des 

Grundgesetzes verstößt. 

 

Die Revision ist unter dem Aktenzeichen II R 38/22 

anhängig. Bis zur Klärung durch den BFH sollten 

Erbschaftsteuerfestsetzungen unter 

Berücksichtigung von lebenslänglichen Nutzungen 

oder Leistungen vorsorglich offengehalten werden. 

 

 

 

FG-Köln, Urt. v. 18.8.2022 – 7 K 1800/21 

(DW20231008)

 

 

Fortführung der Geschäftsführertätigkeit nach Beginn der Versorgungszahlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird ein GmbH-Geschäftsführer und Gesellschafter 

nach Erreichen der Altersgrenze und Ausscheiden 

als Geschäftsführer erneut als Geschäftsführer 

beschäftigt, kann der gleichzeitige Bezug von 

Geschäftsführervergütung und Versorgungsleistung 

zwar zu einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) 

führen. Dies gilt allerdings nicht, wenn das 

Geschäftsführergehalt reduziert wird und zusammen 

mit den Versorgungsbezügen die Höhe der letzten 

Aktivbezüge vor dem Erreichen der Altersgrenze 

nicht überschreitet. 

 

Hintergrund: Gewinnminderungen einer 

Kapitalgesellschaft, die durch das 

Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, werden als 

vGA dem Einkommen der Kapitalgesellschaft wieder 

hinzugerechnet. Hierzu zählt z. B. ein über-höhtes 

Gehalt für den Gesellschafter-Geschäftsführer. Auch 

der gleichzeitige Bezug von Versorgungsleistungen 
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und einer Geschäftsführervergütung seitens der 

GmbH kann zu einer vGA führen. 

 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine GmbH, deren 

Alleingesellschafter der im Jahr 1942 geborene K 

war. K war auch ursprünglich Geschäftsführer der 

Klägerin. Die Klägerin hatte dem K eine 

Versorgungszusage erteilt, nach der er mit 

Vollendung des 68. Lebensjahres eine monatliche 

Altersrente von 2.300 € erhalten sollte. K schied zum 

31.8.2010 als Geschäftsführer aus. Im Jahr 2010 

erhielt K eine Gesamtvergütung von ca. 106.000 €, in 

der 9.200 € Versorgungszahlungen für vier Monate 

ab September 2010 enthalten waren. Im Jahr 2009 

hatte K ein Gehalt von ca. 161.000 € erhalten. Ab 

dem 1.3.2011 stellte die Klägerin den K erneut als 

Geschäftsführer an und verein-barte mit ihm ein 

monatliches Bruttogehalt von 1.000 € zzgl. 

Weihnachtsgeld in Höhe von 1.000 €. Im Streitjahr 

2015 erhielt K ein Geschäftsführergehalt von ca. 

13.000 € und Versorgungszahlungen in Höhe von ca. 

28.000 €. Das Finanzamt erkannte die 

Versorgungszahlungen steuerlich nicht an, sondern 

rechnete sie als vGA dem Einkommen der Klägerin 

hinzu. 

 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der 

hier-gegen gerichteten Klage statt: 

• Eine vGA liegt bei einer Vermögensminderung 

vor, die durch das Gesellschaftsverhältnis 

veranlasst ist. Dies ist grundsätzlich der Fall, 

wenn die GmbH ihren bisherigen 

Geschäftsführer-Gesellschafter, der wegen 

Erreichens der Altersgrenze bereits 

Versorgungszahlungen von der GmbH erhält, 

weiter als Geschäftsführer beschäftigt und ihm 

ein Geschäftsführergehalt zahlt. Ein ordentlicher 

und gewissenhafter Geschäftsleiter würde 

nämlich entweder dafür sorgen, dass die 

Geschäftsführervergütung auf die 

Versorgungszahlungen angerechnet wird, so 

dass die Versorgungszahlungen entsprechend 

niedriger ausfallen oder gar entfallen, oder er 

würde den vereinbarten Eintritt der Fälligkeit der 

Versorgungszahlungen solange aufschieben, bis 

der Geschäftsführer seine 

Geschäftsführertätigkeit endgültig beendet hat; 

in dem zuletzt genannten Fall der Auf-schiebung 

würde er gegebenenfalls einen 

versicherungsmathematisch berechneten 

Barwertausgleich vereinbaren. 

• Dennoch lag im Streitfall keine vGA vor. Denn 

ein ordentlicher und gewissenhafter 

Geschäftsführer würde auch nicht erwarten, 

dass ein pensionierter Geschäfts-führer umsonst 

arbeitet. Daher ist es steuerlich anzuerkennen, 

dass K von der Klägerin lediglich ein reduziertes 

Monatsgehalt in Höhe von 1.000 € erhielt. 

• Allerdings darf das reduzierte Monatsgehalt 

zusammen mit den Versorgungszahlungen 

nicht die Höhe der letzten Aktivbezüge im 

Jahr vor dem Erreichen der Altersgrenze 

überschreiten. K hat diese Grenze nicht 

überschritten, da er im Streitjahr insgesamt 

41.000 € (13.000 € Geschäftsführergehalt und 

28.000 € Versorgungszahlungen) erhalten hat, 

während er im Vorjahr ein Gehalt von 161.000 € 

bezogen hatte. 

 

Hinweis: Das Urteil ist erfreulich, weil es die 

Weiterbeschäftigung des pensionierten 

Geschäftsführers unter Beachtung von 

Gehaltsgrenzen ermöglicht. Zusammen mit den 

Versorgungszahlungen darf das neue Geschäfts-

führergehalt im Fall der Vollbeschäftigung die letzten 

Aktivbezüge nicht überschreiten. Eine vGA wird dann 

nicht angesetzt. 

 

 

 

 

 

 

BFH, Urteil vom 15.3.2023 - I R 41/19 

 

 

 

Keine Anzeige der Aufnahme des Betriebs einer kleinen Photovoltaikanlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) befreit 

Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen mit einer 

Leistung von maximal 30 kw (peak) unter Umständen 

sowohl von der Pflicht zur steuerlichen Anzeige 

über die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit als auch 

von der Pflicht zur Abgabe des Fragebogens zur 

steuerlichen Erfassung. Denn aufgrund der 

aktuellen Gesetzeslage ergeben sich aus dem 

Betrieb weder einkommensteuerliche noch 

umsatzsteuerliche Folgen. 

 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat rückwirkend zum 

1.1.2022 den Gewinn aus dem Betrieb kleiner 

Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 30 kw 

(peak) einkommensteuerfrei gestellt. Außerdem hat 

er mit Wirkung ab 1.1.2023 die Lieferung 

entsprechender Photovoltaikmodule einem 

Umsatzsteuersatz von 0 % unterworfen, so dass der 

Betreiber, an den die Anlage geliefert wird, nicht mehr 

mit Umsatzsteuer belastet wird. 

 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

Zwar müssen Steuerpflichtige, die einen 

gewerblichen Betrieb eröffnen, grundsätzlich die 

Eröffnung dieses Be-triebs dem Finanzamt anzeigen 

und auch einen Fragebogen zur steuerlichen 

Erfassung abgeben. 

 

Im Hinblick auf die Einkommensteuerfreiheit für 

kleine Photovoltaikanlagen und auf die 

Umsatzsteuerfreiheit für die Lieferung von Modulen 

für kleine Photovoltaikanlagen an Betreiber wird auf 

die Anzeigepflicht und auf die Pflicht zur Abgabe des 

steuerlichen Fragebogens verzichtet, 

• wenn es sich um eine Photovoltaikanlage mit 

einer Leistung von maximal 30 kW (peak) 

handelt, deren Gewinn einkommensteuerfrei ist, 

• wenn sich der Betreiber umsatzsteuerlich 

ausschließlich auf den Betrieb einer 

Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 

maximal 30 kW (peak), deren Lieferung an einen 

Betreiber umsatzsteuerfrei gestellt wird, 

beschränkt und wenn er die 

Kleinunternehmerregelung anwendet, so dass er 

keine Umsatzsteuer in Rechnung stellt, die er 

abführen müsste, und auch keine Vorsteuer 

geltend macht, und 

• wenn die entsprechende Erwerbstätigkeit ab 

dem 1.1.2023 aufgenommen wird. 

 

Hinweise: Allerdings kann das Finanzamt den 

Betreiber der Photovoltaikanlage zur Abgabe eines 

steuerlichen Fragebogens auffordern, wenn es dies 

nach den weiteren Umständen des Einzelfalls für 

erforderlich hält. 

Das BMF-Schreiben ist erfreulich für Steuerpflichtige, 

die im Übrigen nicht unternehmerisch tätig sind. Sie 

werden von der Anzeigepflicht und von der Pflicht zur 

Abgabe des steuerlichen Fragebogens befreit. Grund 

hierfür ist die grundsätzliche 

Einkommensteuerfreiheit sowie der Weg-fall der 

umsatzsteuerlichen Belastung bei Lieferung kleiner 

Photovoltaikanlagen an die Betreiber. 

 

 

 

 

BMF v. 12.06.2023 - IV A 3 - S 0301/19/10007: 012 BStBl 2023 I S. 990 
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BASISZINSSATZ (§ 247 Abs. 1 BGB) 
 

seit 01.07.2023 

01.01.2023 – 30.06.2023 

01.07.2016 – 31.12.2022 

01.01.2015 – 30.06.2016 

 

=    3,12 % 

= - 1,62 % 

=  - 0,88 % 

=  - 0,83 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter 

www.bundesbank.de → „Basiszinssatz“ 
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VERBRAUCHERPREISINDEX 

 

2020 = 100 

 

2023 
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2022 
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Partner in Tschechien und der Slowakei 

 
 

TSCHECHISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Prag, Pilsen, Pisek 
www.cdspraha.cz 

SLOWAKISCHE 
TREUHANDGESELLSCHAFT 
Bratislava 

 

 
 
Stand: 27.09.2023

 
Quellen: Das Wichtigste (September 2023-Oktober 2023), Ernst Röbke Verlag | Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und d ie Kanzlei von 

Haftung ausgeschlossen ist. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater. 

 
SteuerNEWS 


